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Sitzungsvorlage 
für den Gemeinderat 

am 14.11.2022 

 

Sachbearbeiter: Fr. Lappöhn Amt: Finanzverwaltung Az.: 855.012 SV: 73 

Datum Gremium  TOP 

15.11.2021 Gemeinderat öffentlich 3 

07.03.2022 Gemeinderat öffentlich 4 

11.07.2022 Verwaltungsausschuss nichtöffentlich 3 

14.11.2022 Gemeinderat öffentlich 4 

 
 

TOP 4: Tausch von Waldflächen - Guter Mann und Bergwald 
 

Anlagen: Anlage 1 – Lageplan 
 Anlage 2 – Auszug Wertgutachten 

 
 

I. Sachverhalt: 
 
In der Sitzung am 07.03.2022 ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, die Ver-
handlungen über einen wertgleichen Waldtausch im Distrikt Guter Mann und Bergwald 
fortzuführen. Inzwischen wurde seitens Forst BW ein Wertgutachten erstellt. Demzufolge 
müsste die Gemeinde Schlierbach für den Tausch Guter Mann gegen Bergwald rund 
39.000 € an Forst BW bezahlen und würde ca. 1,5 Hektar Waldfläche verlieren.  
 
Eine endgültige Vermessung der Flächen erfolgt nach Durchführung des Waldtausches 
– das Aufgeld verringert oder erhöht sich dementsprechend.  
 
Der Waldtausch würde in Form eines Flurbereinigungsverfahrens durchgeführt werden, 
nachdem dadurch Flächen sinnvoll arrondiert werden können. Für die Gemeinde würde 
daher keine Grunderwerbsteuer anfallen. Dazu muss die Verwaltung vom Gemeinderat 
beauftragt werden, einen Antrag auf Flurbereinigungsverfahren zu stellen. Forstamtslei-
ter Geisel wird in der Sitzung die Verhandlungen erläutern und für Fragen zur Verfügung 
stehen. 
 
 

II. Alternativen: 
 
Auf einen Flächentausch wird verzichtet. 
 
 

III. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Der Betrag in Höhe von 39.000 € wird in den Haushaltsplan 2023 eingestellt. 
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IV. Beschlussantrag: 
 
1. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, einen Antrag auf Flurbereinigungsver-

fahren über die beiden Waldflächen im Distrikt Guter Mann und Bergwald durchzu-
führen.  

 
2. Im Haushaltsplan 2023 werden Mittel in Höhe von 39.000 € für den Flächentausch 

eingestellt. 



Simone Lappöhn
Textfeld
Lageplan zu TOP 4 GR 14.11.2022





Anlage 2 zu TOP 4 GR 14.11.2022


